


 

 

SEITE 2  

„1. Namen der geförderten Organisationen und Projekte 

2. Förderhöhe je Organisation/Projekt 

3. Zeitraum der Förderung 

4. Falls verfügbar: Förderschwerpunkte oder Projektbeschreibung“ 

 

Der Antrag wird wie folgt entschieden: 

 

1. Dem Antrag kann stattgegeben werden. 

2. Der Bescheid ist gebührenpflichtig.  

Die Gebührenrechnung erfolgt mit gesondertem Gebührenbescheid. 

 
 
 

Begründung 

 

I. 

 
Rechtsgrundlage für das Begehren ist § 1 Abs. 1 Satz 1 IFG. Mit dem IFG erhält jede 

Person grundsätzlich einen voraussetzungslosen - wenn auch nicht ausnahmslosen - 

Anspruch auf Zugang zu amtlichen Informationen gegenüber Behörden des Bundes.  

Nach dem IFG sind „amtliche Informationen“ jede, amtlichen Zwecken dienende 

Aufzeichnungen, unabhängig von der Art ihrer Speicherung (§ 2 Nr. 1 Satz 1 IFG).  

 

Das BMFSFJ kann die amtlichen Informationen zur Verfügung stellen. Hierbei legen wir 

Ihren Antrag wie folgt aus:  

 

1. Namen der geförderten Organisationen und Projekte = Zuwendungsempfänger 

und Projektbezeichnung 

2. Förderhöhe je Organisation/Projekt = Fördersumme je Haushaltsjahr  



 

 

SEITE 3 3. Zeitraum der Förderung = (geplanter) Gesamtförderzeitraum 

4. Falls verfügbar: Förderschwerpunkte oder Projektbeschreibung = 

Programmbereich;  zu diesen finden sich weiterführende Informationen auf der 

Webseite https://www.bmfsfj.de  

 

Da die Informationen mit dem IFG-Antrag über zwei Förderperioden hinaus für die 

Jahre 2023 – 2025 beantragt werden, sind sowohl die 2. Förderperiode (Laufzeit 2020 – 

2024) als auch die 3. Förderperiode (2025 – 2032) des Bundesprogramms „Demokratie 

leben!" betroffen. Aus Gründen der Übersichtlichkeit erhalten Sie daher zwei separate 

Listen – getrennt nach Förderperioden – wie folgt: 

 

-  Bundesprogramm „Demokratie leben!“ - Projekte im Zeitraum 2023 bis 2024  

(Stand: 18.03.2025, 109 Seiten) 

 

- Bundesprogramm „Demokratie leben!“ - Projekte im Zeitraum 2025  

(Stand 18.03.2025, 84 Seiten) 

 

Die Daten wurden aus den Informationen des zum Geschäftsbereich des BMFSFJ 

gehörenden Bundesamtes für Familie und zivilgesellschaftliche Aufgaben (BAFzA) und 

weiteren beim BMFSFJ vorhanden Informationen zusammengestellt und aufbereitet. 

Das BAFzA ist für die administrative Programmumsetzung des Bundesprogramms 

„Demokratie leben!" verantwortlich.  

  

Da die angeforderten Informationen dem BMFSFJ nicht in maschinenlesbarer Form (z. B. 

als CSV- oder Excel-Datei) zur Verfügung stehen, können sie nur im PDF-Format 

bereitgestellt werden. Es obliegt dem Antragstellenden selber die Informationen in 

maschinenlesbarer Form aufzubereiten. 

 




